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Beschreibung
Hintergrund der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein
ein mehrschichtiges Material und im Speziellen ein
mehrschichtiges Material, das eine Schicht mit wie-
der gemahlenem Material einschlie3t, welche einen
Farbstoff enthalt, der so ausgewahlt ist, dass er licht-
empfindliche Inhalte des Behalters vor Umgebungs-
licht schutzt.

Zusammenfassung der Erfindung

[0002] Es ist gut bekannt, dass bestimmte Lebens-
mittelprodukte lichtempfindlich sind. Zum Beispiel
enthalten flussige Lebensmittelprodukte mit hohem
pH-Wert typischerweise Nahrstoffe einschlief3lich,
aber nicht beschrankt auf Vitamine, wie z. B. Vitamin
B2 (Riboflavin), die lichtempfindlich sind. Wenn sol-
che Lebensmittelprodukte Licht ausgesetzt werden,
kann dies in einer Beeintrachtigung der biologischen
Aktivitat dieser Nahrstoffe und/oder des Geschmacks
oder anderer Eigenschaften der Produkte resultieren.
Dies stellt eine besondere Herausforderung bei der
Verpackung solcher Lebensmittelprodukte, ein-
schliellich medizinischer und pé&adiatrischer Nah-
rungsmittelprodukte, dar, da solche Produkte Etiket-
tierungs-Anforderungen unterliegen, die verlangen,
dass der Nahrstoff-Gehalt, z. B. Vitamin-Gehalt, des
Lebensmittelprodukts explizit angegeben wird. In
Fallen, in denen der angegebene Nahrstoff-Gehalt
lichtempfindlich ist, kann im Laufe der Zeit eine Redu-
zierung der Menge oder Aktivitat eines oder mehrerer
der Nahrstoff-Bestandteile des Produkts durch Aus-
setzen gegenuber Licht stattfinden, wodurch das Le-
bensmittelprodukt nicht mehr mit seiner Etikettierung
Ubereinstimmen wirde. In einer solchen Situation
kann es erforderlich sein, die Lagerdauer des Le-
bensmittelprodukts zu verkirzen und so die Kosten
des Lebensmittelprodukts zu erhéhen. Alternativ
kann es notwendig sein, das Volumen der Nahr-
stoff-Bestandteile des Produkts zu erhdhen, z. B.
durch Anreicherung mit Vitaminen, wodurch die Kos-
ten des Lebensmittelprodukts ebenfalls erhéht wer-
den. Es wird bevorzugt, eine vor Licht schutzende
Verpackung bereitzustellen, so dass der Nahr-
stoff-Gehalt des Produkts innerhalb der auf dem Eti-
kett angegebenen Bandbreite bleibt, wodurch die La-
gerdauer des Produkts verlangert wird.

[0003] Das U.S.-Patent Nr. 5,750,226 von Macauley
u. a. offenbart eine Flasche, die konstruiert ist, um da-
rin enthaltene lichtempfindliche Produkte zu schut-
zen. Das U.S.-Patent Nr. 5,750,226 ist durch die Be-
zugnahme in seiner Gesamtheit hierin eingeschlos-
sen. Macauley u. a. offenbaren eine Flasche mit einer
mehrschichtigen Wandstruktur. Die Wand schlief3t in-
nere und aufdere Schichten von lebensmittelgerech-
tem Polypropylen, eine Schicht mit wieder gemahle-
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nem Material, die zwischen die inneren und aulReren
Schichten von lebensmittelgerechtem Polypropylen
platziert ist, und ein Paar von Hochtemperatur-Kleb-
stoffschichten ein. Die Wand schlielit weiter eine
Sperrschicht ein. Die Klebstoffschichten dienen dazu,
die anderen Schichten an die Sperrschicht zu binden.
Titandioxid wird in die lebensmittelgerechten Poly-
propylenschichten und in die Schicht mit wieder ge-
mahlenem Material integriert, um die Lichtdurchlas-
sigkeit der Wand zu verringern. Das Titandioxid ver-
leiht jeder Schicht, in der es vorhanden ist, eine wei-
Re Farbe.

[0004] Titandioxid ist ein inertes Material, das so-
wohl in Retorten- als auch in Sterilverpackungs-Ver-
fahren verwendet werden kann. Es ist ein reflektie-
rendes Material, d. h. es wirkt, indem es Licht vom In-
halt des Produkts fort reflektiert. Obwohl Titandioxid
Licht mit einer Wellenldnge von mehr als ungefahr
500 Nanometern wirksam reflektiert, ist festgestellt
worden, dass bestimmtes Licht mit einer Wellenlange
von weniger als 500 Nanometern reflektiert wird,
wenn eine Flaschenwand relativ hohe Mengen an Ti-
tandioxid enthalt. Wie im U.S.-Patent Nr. 5,750,226
erortert, kbnnen hohe Konzentrationen von Titandio-
xid jedoch zu signifikanten Problemen bei der Her-
stellung von Behaltern flihren. AuRerdem kann es
schwierig sein, hohe Titandioxid-Konzentrationen in
relativ dinnen Behalter-Wanden zu erzielen.

[0005] Obwohl die von Macauley u. a. offenbarte
Flasche signifikant verbesserte Licht-Blockiereigen-
schaften gegenuber Flaschen aus dem Stand der
Technik bietet, ist es wiinschenswert, einen neuen
Behalter bereitzustellen, der konstruiert ist, um ver-
besserte Licht-Blockiereigenschaften zu bieten,
selbst wenn die Behalterwand relativ dinn ist. Im
Speziellen ist es wiinschenswert, einen Behalter be-
reitzustellen, der konstruiert ist, um die Durchl&ssig-
keit fur Licht mit den Wellenlangen, die dazu neigen,
den Nahrstoff-Gehalt eines im Behalter enthaltenen
Lebensmittelprodukts zu verringern, zu reduzieren
oder zu beseitigen.

[0006] Die Verwendung eines Farbstoffs in einer
Schicht eines mehrschichtigen Materials zur Hem-
mung der Durchlassigkeit gegeniber Licht mit be-
stimmten Wellenldngen ist in GB 2 086 342 offenbart.
Eine Verpackungsfolie, die einen gelben Farbstoff
und weil3e anorganische Partikel umfasst, ist in EP 0
155 595 offenbart.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0007] Fur ein umfassenderes Verstandnis der vor-
liegenden Erfindung kann Bezug auf die folgende de-
taillierte Beschreibung genommen werden, gelesen
in Verbindung mit den beigefiigten Zeichnungen, wo-
rin:
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[0008] Fig. 1 eine Querschnittsansicht eines Behal-
ter-Wandmaterials, hergestellt gemaf der vorliegen-
den Erfindung, ist, und

[0009] Fig.2 ein Grundriss einer Flasche, herge-
stellt aus einem mehrschichtigen Material geman der
vorliegenden Erfindung, ist.

Detaillierte Beschreibung

[0010] Der Behélter 10 der vorliegenden Erfindung
kann eine Vielzahl von Formen haben. Wie in Fig. 2
dargestellt, ist der Behalter 10 als eine Flasche 11 fir
ein Flussigprodukt ausgebildet. Es wird jedoch deut-
lich sein, dass der Behalter 10 eine Vielzahl von For-
men haben kann, ohne vom Gedanken und Schutz-
umfang der vorliegenden Erfindung abzuweichen.
Zum Beispiel kann der Behalter 10 als Kasten, Fass,
Flaschchen oder Rohrchen ausgebildet sein, ohne
vom beabsichtigten Schutzumfang der Erfindung ab-
zuweichen. Weiterhin kann der Behalter 10 der
Hauptbehalter fur den Inhalt sein, d. h. der Inhalt ist
im direkten Kontakt mit dem Behalter 10, oder der
Behalter 10 kann die Form eines Sekundar-Behal-
ters, d. h. einer Lichtschutz-Schicht, haben, die tUber
einem Hauptbehalter angebracht ist, der im direkten
Kontakt mit dem Inhalt steht.

[0011] Der Behalter 10, wie hierin beschrieben und
wie in Fig. 2 dargestellt, ist besonders geeignet zur
Verwendung in der Verpackung und Lagerung medi-
zinischer und padiatrischer Lebensmittelprodukte,
wie z. B. der Produkte, die von Abbott Laboratories
hergestellt und durch ihre Ross Products Division
vertrieben werden. Die Lichtschutzeigenschaften des
Behalters 10, wie hierin detailliert beschrieben, bie-
ten verbesserten Schutz fir den Nahrstoff-Gehalt, z.
B. den Vitamin-Gehalt, solcher Produkte. Es versteht
sich jedoch, dass der Behalter 10 der vorliegenden
Erfindung in der Verpackung und Lagerung anderer
lichtempfindlicher Produkte verwendet werden kann,
ohne vom beabsichtigten Schutzumfang der vorlie-
genden Erfindung abzuweichen.

[0012] Der Behalter 10 besteht aus einem mehr-
schichtigen Wandmaterial 12, das eine &aullere
Schicht 14, eine innere Schicht 16 und eine Schicht
18 mit wieder gemahlenem Material hat, die zwi-
schen der auferen Schicht 14 und der inneren
Schicht 16 angeordnet ist. Die dufdere Schicht 14 und
die innere Schicht 16 konnen aus einer Vielzahl be-
kannter Materialien bestehen. Bei einer Ausfih-
rungsform der vorliegenden Erfindung, in welcher der
Behalter 10 fiir die Aufnahme eines Lebensmittelpro-
dukts konstruiert ist, wird eine Person mit durch-
schnittlichem Fachwissen verstehen, dass die aule-
re Schicht 14 und die innere Schicht 16 aus Polypro-
pylen, Polyethylen hoher Dichte (HDPE) und/oder
Polystyrol bestehen kénnen. Es ist nicht erforderlich,
dass die aullere Schicht 14 und die innere Schicht 16
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aus demselben Material bestehen.

[0013] Die Dicke der auReren Schicht 14 und der in-
neren Schicht 16 kann je nach den Verpackungs-Er-
fordernissen variieren. Der U.S. Code of Federal Re-
gulations schreibt jedoch vor, dass die innere Schicht
16 eine Dicke von mindestens ungefahr 50,8 pm
(0,002 Zoll) hat, wenn der Behalter 10 zur Aufnahme
eines Lebensmittelprodukts verwendet wird. In einer
exemplarischen Ausfuhrungsform der vorliegenden
Erfindung hat die innere Schicht 16 eine Dicke von
ungefahr 91,4 um (0,0036 Zoll), wahrend die aulere
Schicht 14 eine Dicke von ungefahr 163 pm (0,0064
Zoll) hat. In dieser exemplarischen Ausfihrungsform
bestehen die &uBere Schicht 14 und die innere
Schicht 16 aus HPDE, obwohl, wie oben erwahnt,
auch andere Materialien verwendet werden kénnen.
AuBerdem hat in dieser exemplarischen Ausfih-
rungsform die Schicht 18 mit wieder gemahlenem
Material eine Dicke von ungefahr 467 ym (0,0184
Zoll). Personen mit durchschnittichem Fachwissen
werden verstehen, dass andere Wanddicken mdglich
sind, ohne vom Schutzumfang der vorliegenden Er-
findung abzuweichen.

[0014] Die Schicht 18 mit wieder gemahlenem Ma-
terial kann aus einer Vielzahl von Materialien beste-
hen. Zum Beispiel kann die Schicht 18 mit wieder ge-
mahlenem Material aus wieder gemahlenem Materi-
al, frisch hergestelltem Material und/oder einer Kom-
bination aus wieder gemahlenem und frisch herge-
stelltem Material bestehen. Die Schicht 18 mit wieder
gemahlenem Material kann weiter Farbemittel ein-
schlie®en, worin die Farbemittel durch das wieder ge-
mahlene Material und/oder frisch hergestellte Farbe-
mittel geliefert werden. Die Eigenschaften der
Schicht 18 mit wieder gemahlenem Material sind im
Folgenden detaillierter beschrieben.

[0015] Das mehrschichtige Wandmaterial 12 kann
wahlweise eine Sauerstoff-Sperrschicht 24 einschlie-
Ren, wie in Fig. 1 dargestellt. Die Sauerstoff-Sperr-
schicht 24 kann aus einer Vielzahl bekannter Materi-
alien bestehen, von denen bekannt ist, dass sie Sau-
erstoffschutz-Eigenschaften haben, z. B. Ethylenvi-
nylalkohol (EVOH) und Nylone. In einer Ausfih-
rungsform der vorliegenden Erfindung besteht die
Sauerstoff-Sperrschicht 24 aus EVOH und hat eine
Dicke von ungefahr 22,9 uym (0,0009 Zoll). Es wird je-
doch erkannt, dass die Sauerstoff-Sperrschicht 24
eine Vielzahl von Dicken haben kann, ohne vom
Schutzumfang der vorliegenden Erfindung abzuwei-
chen. Zum Beispiel kann die Sauerstoff-Sperrschicht
24 eine Dicke von 5,08-50,8 um (0,0002-0,002 Zoll)
haben.

[0016] In einer Ausfuhrungsform der vorliegenden
Erfindung wird die auRere Schicht 14 durch die erste
Klebstoffschicht 20 an die Sauerstoff-Sperrschicht 24
gebunden. Die Schicht 18 mit wieder gemahlenem
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Material wird durch eine zweite Klebstoffschicht 22
an die gegenuberliegende Seite der Sauer-
stoff-Sperrschicht 24 gebunden. Die erste und die
zweite Klebstoffschicht 20, 22 kénnen aus einer Viel-
zahl bekannter Klebstoffmaterialien bestehen, von
denen bekannt ist, dass sie in Bindemitteln von der
Art, wie sie im mehrschichtigen Wandmaterial 12 ein-
geschlossen sind, nutzlich sind. Zum Beispiel kdnnen
die erste und die zweite Klebstoffschicht 20, 22 aus
Polyolefin, z. B. einer Polyolefin-Schicht mit einer Di-
cke von ungefahr 10,2 ym (0,0004 Zoll) bestehen.

[0017] In einer alternativen Ausfihrungsform der
vorliegenden Erfindung ist die Sauerstoff-Sperr-
schicht 24 zwischen der inneren Schicht 16 und der
Schicht 18 mit wieder gemahlenem Material ange-
ordnet. In dieser Ausfiihrungsform wird eine erste
Klebstoffschicht verwendet, um die Sauerstoff-Sperr-
schicht 24 an die innere Schicht 16 zu binden, und
eine zweite Klebstoffschicht wird verwendet, um die
Sauerstoff-Sperrschicht 24 an die Schicht 18 mit wie-
der gemahlenem Material zu binden. Personen mit
durchschnittlichem Fachwissen werden erkennen,
dass die Sauerstoff-Sperrschicht 24 andere Positio-
nen im Verhaltnis zur inneren Schicht 16, Schicht 18
mit wieder gemahlenem Material und &auferen
Schicht 14 haben kénnen.

[0018] In der Ausfihrungsform der vorliegenden Er-
findung, die in den beigefligten Zeichnungen darge-
stellt ist, ist die Sauerstoff-Sperrschicht 24 zwischen
der Schicht 18 mit wieder gemahlenem Material und
der auBeren Schicht 14 positioniert. Die Platzierung
der Sauerstoff-Sperrschicht 24 an diese Stelle
schutzt die Schicht 24 vor Feuchtigkeit, die sie un-
wirksam machen kann. AuRerdem bewegt die Plat-
zierung der Sauerstoff-Sperrschicht 24 an diese Po-
sition die Klebstoffschichten weiter fort vom Inhalt
des Behalters 10. Es wird erkannt, dass es win-
schenswert ist, die Klebstoffschichten weiter fort vom
Inhalt des Behalters 10 zu platzieren, wenn eine In-
teraktion zwischen dem Klebstoff und dem Inhalt fur
den Inhalt des Behalters 10 schadlich sein kann.

[0019] Die auere Schicht 14 und/oder die innere
Schicht 16 in der exemplarischen Ausfuhrungsform
der vorliegenden Erfindung kénnen einen Licht-
schutz-Zusatzstoff, wie z. B. Titandioxid, enthalten.
Das Vorhandensein von Titandioxid in der auferen
Schicht 14 verleiht der dufieren Schicht 14 eine wei-
Re Farbe, die asthetisch ansprechend ist, wodurch
mehrschichtiges Material 12 nutzlich bei der Herstel-
lung von Behaltern fir Endprodukte wird. In ahnlicher
Weise verleiht das Vorhandensein von Titandioxid in
der inneren Schicht 16 der inneren Schicht 16 eine
weilde Farbe. Wenn mehrschichtiges Material 12 bei
der Verpackung von Lebensmittelprodukten verwen-
det wird, ist es moglicherweise wiinschenswert, eine
weille innere Wand bereitzustellen, um dem Inneren
der Verpackung ein dsthetisch ansprechendes AuRe-
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res zu verleihen. So wird ein Kunde, wenn er in das
Innere der Verpackung blickt, eine weilRe Innenwand
sehen, die das in der Verpackung enthaltene Produkt
umgibt.

[0020] In der exemplarischen Ausfiihrungsform der
vorliegenden Erfindung enthalten die dufRere Schicht
14 und die innere Schicht 16 ungefahr 5 Gewichts-
prozent Titandioxid. Wie oben erwahnt, verleiht das
Vorhandensein von 5 Gewichtsprozent Titandioxid in
der aulleren Schicht 14 dem Behalter 10 eine insge-
samt weille dufere Farbe, wahrend das Vorhan-
densein von Titandioxid in der inneren Schicht 16
dem Behalter 10 eine insgesamt weilde innere Farbe
gibt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die
Menge an Titandioxid, die zur duferen Schicht 14
und/oder zur inneren Schicht 16 gegeben wird, je
nach der gewlinschten Asthetik fiir einen Behélter,
der aus mehrschichtigem Material 12 besteht, sowie
den gewiinschten Lichtschutz-Eigenschaften von
mehrschichtigem Material 12 variieren kann. Weiter-
hin wird erkannt, dass die gewinschten Licht-
schutz-Eigenschaften von mehrschichtigem Material
12 vom gewdunschten Inhalt des Behalters 10 sowie
den gewilnschten Umgebungs-Lichtverhaltnissen
abhangen, denen der Behalter 10 und das darin ent-
haltene Produkt ausgesetzt werden sollen.

[0021] Die Schicht 18 mit wieder gemahlenem Ma-
terial kann ebenfalls Titandioxid enthalten. Es wird er-
kannt, dass das Vorhandensein von Titandioxid in der
Schicht 18 mit wieder gemahlenem Material die As-
thetik eines Behalters aus mehrschichtigem Material
12 nicht beeinflusst, da die Schicht 18 mit wieder ge-
mahlenem Material nicht sichtbar ist. Stattdessen
wird Titandioxid nur zu dem Zweck zur Schicht 18 mit
wieder gemahlenem Material hinzugefuigt, die Licht-
schutz-Eigenschaften des mehrschichtigen Materials
12 zu verbessern. So wird deutlich, dass die Menge
an Titandioxid, die zur Schicht 18 mit wieder gemah-
lenem Material hinzugefliigt wird, je nach den ge-
wlinschten Lichtschutz-Eigenschaften des mehr-
schichtigen Materials 12 und je nach der Menge an
Titandioxid, die in der aufteren Schicht 14 und der in-
neren Schicht 16 enthalten ist, variieren kann. Das
heil3t, wenn die aulRere Schicht 14 und die innere
Schicht 16 wenig oder kein Titandioxid enthalten,
wird erkannt, dass die Menge an Titandioxid, die in
die Schicht 18 mit wieder gemahlenem Material inte-
griert wird, erhéht werden muss, um dem mehr-
schichtigen Material 12 der vorliegenden Erfindung
die gewunschten Lichtschutz-Eigenschaften zu ver-
leihen.

[0022] In einer Ausfuhrungsform der vorliegenden
Erfindung wird die Schicht 18 mit wieder gemahle-
nem Material unter Verwendung von ungefahr 40%
wieder gemahlenem Material, z. B. wieder gemahle-
nem mehrschichtigem Material 12, hergestellt. In die-
ser Ausfuihrungsform schlie3t die Schicht 18 mit wie-
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der gemahlenem Material weiter ungeféahr 60% frisch
hergestelltes Material, z. B. frisch hergestelltes le-
bensmittelgerechtes Polypropylen-Material, ein, das
nicht Titandioxid und ein Farbemittel enthalt, wie hier-
in detailliert erdrtert. So enthalt in dieser Ausfih-
rungsform die Schicht 18 mit wieder gemahlenem
Material ungefahr 2 Gewichtsprozent Titandioxid. Es
wird jedoch erkannt, dass die Schicht 18 mit wieder
gemahlenem Material aus verschiedenen Mischun-
gen von frisch hergestelltem und wieder gemahle-
nem Material bestehen kann und dass die in der
Schicht 18 mit wieder gemahlenem Material enthalte-
ne Menge an Titandioxid und anderem Farbemittel je
nach den gewunschten Lichtschutz-Eigenschaften
des mehrschichtigen Materials 12 variieren kann.

[0023] Die Schicht 18 mit wieder gemahlenem Ma-
terial der vorliegenden Erfindung enthalt ein Farbe-
mittel oder einen Farbstoff, das (der) ausgewahlt ist,
um die Durchlassigkeit fir Licht mit einer Wellenlan-
ge von weniger als 500 Nanometern durch die
Schicht 18 mit wieder gemahlenem Material zu redu-
zieren. In einer Ausflihrungsform der vorliegenden
Erfindung wird ein gelbes Farbemittel, das 1 Ge-
wichtsprozent gelben Farbstoff und 99 Gewichtspro-
zent eines Tragerharzes, z. B. eines Polyethylens ho-
her Dichte, enthalt, in die Schicht 18 mit wieder ge-
mahlenem Material integriert. Die Bestandteile des
Tragerharzes sind nicht Teil der vorliegenden Erfin-
dung, da Personen mit durchschnittlichem Fachwis-
sen erkennen werden, dass die Art von Tragerharz
unterschiedlich sein kann, je nach den anderen Ma-
terialien, die verwendet werden, um das mehrschich-
tige Material 12 der vorliegenden Erfindung herzu-
stellen. Es wird erkannt, dass der gelbe Farbstoff die
Lichtschutz-Eigenschaften des mehrschichtigen Ma-
terials 12 verbessert und so einer Verpackung, die
mit mehrschichtigem Material 12 hergestellt wird, ver-
besserte Lichtschutz-Eigenschaften verleiht. Der gel-
be Farbstoff ist wirksam bei der Reduzierung der
Lichtmenge, die vom mehrschichtigen Wandmaterial
12 durchgelassen wird, besonders bei Licht mit Wel-
lenldangen von weniger als 500 nm.

[0024] In einer alternativen Ausfiihrungsform ent-
halt die Schicht 18 mit wieder gemahlenem Material
ein schwarzes Farbemittel, z. B. RuBschwarz. Wie
oben erwahnt, kann die Menge an schwarzem Farbe-
mittel variieren, je nach den gewlnschten Licht-
schutz-Eigenschaften und der relativen Dicke der
Schichten von mehrschichtigem Material 12. Der
schwarze Farbstoff ist wirksam bei der Reduzierung
der Lichtmenge, die vom mehrschichtigen Wandma-
terial 12 durchgelassen wird, besonders bei Licht mit
Wellenldngen von weniger als 500 nm. Wenn das
verwendete schwarze Farbemittel Rulschwarz ist,
wird es bevorzugt, das RuRschwarz in pelletisierter
Form bereitzustellen, aus Griinden, die Personen mit
durchschnittlichem Fachwissen gut bekannt sind.
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[0025] Es ist festgestellt worden, dass schwarzes
Farbemittel und gelbes Farbemittel gleich wirksam
bei der Reduzierung der Lichtmenge mit Wellenlan-
gen von weniger als 500 nm sind, die durch mehr-
schichtiges Material 12 der vorliegenden Erfindung
dringt, obwohl erkannt wird, dass das schwarze Far-
bemittel wirksam bei der Reduzierung der Durchlas-
sigkeit fUr Licht mit allen sichtbaren Wellenlangen ist,
wahrend das gelbe Farbemittel bei Wellenlangen un-
terhalb von 500 nm wirksam ist. AuBerdem ist festge-
stellt worden, dass die Verwendung von schwarzem
Farbemittel gemal der vorliegenden Erfindung die
Durchlassigkeit fir ultraviolettes Licht durch mehr-
schichtiges Material 12 reduziert. So ist es moglich,
durch die Verwendung von schwarzem Farbemittel
den Inhalt des Behalters 10 vor sichtbaren Wellenlan-
gen und ultraviolettem Licht zu schitzen. Zum Bei-
spiel ist festgestellt worden, dass Vitamin A anfallig
fur Zersetzung ist, wenn es ultraviolettem Licht aus-
gesetzt wird. Es wird erkannt, dass andere Zusatz-
stoffe als schwarzes Farbemittel in mehrschichtiges
Material 12 eingeschlossen werden kénnen, um die
Durchlassigkeit fir ultraviolettes Licht zu reduzieren
oder zu beseitigen.

[0026] In einer Ausflihrungsform eines mehrschich-
tigen Wandmaterials 12, das gemaR der vorliegen-
den Erfindung hergestellt wurde, macht die duf3ere
Schicht 14 20,5 Gewichtsprozent des mehrschichti-
gen Wandmaterials 12 aus. Die dufere Schicht 14 in
diesem Beispiel schliel3t 89,3 Gewichtsprozent von
frisch hergestelltem Polyethylen hoher Dichte und
10,7 Gewichtsprozent eines weillen Farbemittels ein,
das 80 Gewichtsprozent Titandioxid enthalt. Fir Per-
sonen mit durchschnittlichem Fachwissen wird deut-
lich, dass die aulRere Schicht 14 2,2 Gewichtsprozent
an weillem Farbemittel zum mehrschichtigen Wand-
material 12 beitragt und dass, da 80% des weilden
Farbemittels Titandioxid sind, diese duflere Schicht
14 1,8 Gewichtsprozent Titandioxid zum mehrschich-
tigen Wandmaterial 12 beitragt.

[0027] In dieser Ausflihrungsform der vorliegenden
Erfindung schliel3t das mehrschichtige Wandmaterial
12 weiter erste und zweite Klebstoffschichten 20, 22
ein, die gemeinsam 1,35 Gewichtsprozent des mehr-
schichtigen Wandmaterials 12 ausmachen. Die erste
und die zweite Klebstoffschicht bestehen in dieser
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung aus ei-
nem Polyolefin-Material.

[0028] AuRlerdem macht in dieser Ausfiihrungsform
die innere Schicht 16 12,5 Gewichtsprozent des
mehrschichtigen Wandmaterials 12 aus. Die innere
Schicht enthalt 89,3 Gewichtsprozent von frisch her-
gestelltem Polyethylen hoher Dichte und 10,7 Ge-
wichtsprozent eines weilRen Farbstoffs, der 80% Ti-
tandioxid und 20 Gewichtsprozent eines entspre-
chenden Tragerharzes enthalt. So tragt die innere
Schicht 16 1,07 Gewichtsprozent Titandioxid zum
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mehrschichtigen Wandmaterial 12 bei.

[0029] Weiterhin schlie3t in dieser Ausfliihrungsform
das mehrschichtige Wandmaterial 12 eine Sauer-
stoff-Sperrschicht ein, die 2,0 Gewichtsprozent des
mehrschichtigen Wandmaterials 12 ausmacht und zu
100 aus EVOH besteht.

[0030] In dieser Ausflihrungsform der vorliegenden
Erfindung schliel3t das mehrschichtige Wandmaterial
12 weiter eine Schicht 18 aus wieder gemahlenem
Material ein, die 62,3 Gewichtsprozent des mehr-
schichtigen Wandmaterials 12 ausmacht. Das mehr-
schichtige Wandmaterial 12 enthalt 59,5 Gewichts-
prozent von frisch hergestelltem Polyethylen hoher
Dichte und 39,6 Gewichtsprozent von wieder gemah-
lenem Abfallmaterial, worin das Abfallmaterial Abfall
eines mehrschichtigen Wandmaterials 12, hergestellt
gemal diesem ersten Beispiel, ist. Zusatzlich enthalt
die Schicht 18 mit wieder gemahlenem Material 0,9
Gewichtsprozent eines gelben Farbemittels. Perso-
nen mit durchschnittichem Fachwissen werden er-
kennen, dass das Hinzufiigen von gelbem Farbemit-
tel zur Schicht 18 mit wieder gemahlenem Material
0,6 Gewichtsprozent gelbes Farbemittel zum mehr-
schichtigen Wandmaterial 12 beitragt. Unter der An-
nahme, dass das in die Schicht 18 mit wieder gemah-
lenem Material integrierte wieder gemahlene Material
0,6 Gewichtsprozent gelbes Farbemittel enthalt, tragt
das wieder gemahlene Material 0,14 Gewichtspro-
zent gelbes Farbemittel zum mehrschichtigen Wand-
material 12 bei. Somit macht das gelbe Farbemittel in
der Schicht 18 mit wieder gemahlenem Material 0,7
Gewichtsprozent des mehrschichtigen Wandmateri-
als 12 aus. Im ersten Beispiel enthalt das gelbe Far-
bemittel 1 Gewichtsprozent gelbes Pigment oder gel-
ben Farbstoff und 99 Gewichtsprozent eines Trager-
harzes. So macht das gelbe Pigment oder der gelbe
Farbstoff in der Schicht 18 mit wieder gemahlenem
Material 0,007 Gewichtsprozent des mehrschichtigen
Wandmaterials 12 aus. Es soll darauf hingewiesen
werden, dass das gelbe Farbemittel durch ein
schwarzes Farbemittel ersetzt werden kann, wie
oben erwahnt, ohne vom beabsichtigten Schutzum-
fang der vorliegenden Erfindung abzuweichen.

[0031] In dieser Ausflihrungsform der vorliegenden
Erfindung enthalt das mehrschichtige Wandmaterial
12 sowohl Titandioxid als auch einen gelben oder
schwarzen Farbstoff, die beide die Lichtschutz-Ei-
genschaften des mehrschichtigen Wandmaterials 12
verbessern. In diesem Beispiel enthalt das mehr-
schichtige Wandmaterial 12 0,007 Gewichtsprozent
gelbes Pigment/gelben Farbstoff und 3,5 Gewichts-
prozent Titandioxid.

[0032] Es wird erkannt, dass Varianten dieser Aus-
fuhrungsform des mehrschichtigen Wandmaterials
12 der vorliegenden Erfindung hergestellt werden
kénnen, ohne vom Gedanken und Schutzumfang der
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vorliegenden Erfindung abzuweichen. Zum Beispiel
kénnen die Mengen an Titandioxid und gelbem oder
schwarzem Farbstoff, die in das mehrschichtige
Wandmaterial 12 eingeschlossen sind, je nach den
gewinschten Lichtschutz-Eigenschaften fir einen
Behalter, der mit mehrschichtigem Wandmaterial 12
produziert wird, variieren. In diesem Zusammenhang
wird erkannt werden, dass die gewilnschten Licht-
schutz-Eigenschaften fur eine Verpackung auf der
Grundlage der Lichtempfindlichkeit des Produkts be-
stimmt werden sollten, das in einer Verpackung ver-
schlossen sein soll, die unter Verwendung von mehr-
schichtigem Wandmaterial 12 produziert wird, sowie
auf der Grundlage der Menge und Art von Licht, dem
das Produkt wahrend der Herstellung, Lagerung und
wahrend der Darbietung zum Verkauf des Produkts
ausgesetzt sein wird.

[0033] Im oben erwahnten Beispiel fir ein mehr-
schichtiges Wandmaterial 12, das gemaf der vorlie-
genden Erfindung hergestellt wird, wurde angenom-
men, dass die resultierende Schicht 18 mit wieder ge-
mahlenem Material 0,7 Gewichtsprozent gelben
Farbstoff enthalt, worin 0,6 Gewichtsprozent des gel-
ben Farbstoffs durch den direkten Eintrag von gel-
bem Farbstoff beigetragen werden und 0,14 Ge-
wichtsprozent des gelben Farbstoffs durch gelben
Farbstoff beigetragen werden, der im wieder gemah-
lenen Material enthalten ist. Es wird erkannt, dass
dieses Beispiel voraussetzt, dass die im mehrschich-
tigen Wandmaterial 12 enthaltene Menge an gelbem
Farbstoff einen stabilen Zustand erreicht hat, d. h.,
dass das System, das zur Herstellung des mehr-
schichtigen Wandmaterials 12 verwendet wird, tUber
einen Zeitraum aktiviert wurde, der ausreicht, um ei-
nen Zustand zu erreichen, in dem die im mehrschich-
tigen Wandmaterial 12 enthaltene Menge an gelbem
Farbstoff nicht mehr zu- oder abnimmt. So enthalt
das gesamte erzeugte mehrschichtige Wandmaterial
12 eine vordefinierte Menge an gelbem Farbstoff.
Wie oben erwahnt, kann der gelbe Farbstoff durch ei-
nen schwarzen Farbstoff ersetzt werden.

Patentanspriiche

1. Ein mehrschichtiges Material, das folgendes
umfasst:
eine innere Schicht;
eine auldere Schicht;
eine Schicht aus wiedergemahlener Masse, die zwi-
schen der inneren Schicht und der dueren Schicht
angeordnet ist;
wobei die duBere Schicht Titandioxid enthalt und
die Schicht aus wiedergemahlener Masse einen
Farbstoff enthalt, der aus einer Gruppe gewahlt ist,
die aus gelbem Farbstoff und schwarzem Farbstoff
besteht.

2. Ein mehrschichtiges Material gemaf Anspruch
1, worin die innere Schicht Titandioxid enthalt.
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3. Ein mehrschichtiges Material gemafl Anspruch
1, das weiter eine Sauerstoff-Sperrschicht, eine erste
klebende Schicht und eine zweite klebende Schicht
umfasst, wobei die erste klebende Schicht ausgebil-
det ist, um die Sauerstoff-Sperrschicht an eine aule-
re Oberflache der Schicht aus wiedergemahlenem
Material zu binden und die zweite klebende Schicht
ausgebildet ist, um die Sauerstoff-Sperrschicht an
eine innere Oberflache der duReren Schicht zu bin-
den.

4. Ein mehrschichtiges Material gemaf Anspruch
3, worin die Sauerstoff-Sperrschicht aus einem Mate-
rial hergestellt ist, das Ethylenvinylalkohol umfasst.

5. Ein mehrschichtiges Material gemafR Anspruch
1, worin der Farbstoff gelber Farbstoff ist.

6. Ein mehrschichtiges Material gemaf Anspruch
1, worin der Farbstoff schwarzer Farbstoff ist.

7. Ein mehrschichtiges Material gemaf Anspruch
1, worin die Schicht aus wiedergemahlenem Material
Titandioxid enthalt.

8. Ein Paket fir ein lichtempfindliches Produkt,
wobei das Paket aus einem mehrschichtigen Material
gemal einem beliebigen der Anspriiche 1 bis 7 be-
steht.

9. Ein Paket fir ein lichtempfindliches Produkt,
das aus einem mehrschichtigen Material gemafR An-
spruch 3 besteht, worin die Schicht aus wiederge-
mahlenem Material ein frisch hergestelltes Polyethy-
lenmaterial mit hoher Dichte und ein wiedergemahle-
nes Material umfasst.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen

N
o

12

oy

(9.s]
r-

N

AN

3

167

B81)

0

11

8/8



	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

